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Die.Berücksichtigung der vorgenannten inhaltlich beschriebenen
Phasen der Einarbeitung von neueingestellten Angehörigen der Linie 
IX bedeutet jedoch nicht, daß damit die Dauer dieser Einarbeitungs
phasen, die Anwendung von Methoden der Erziehung und Befähigung von 
Einzuarbeitenden, die Reihenfolge der Einbeziehung des einzuarbei
tenden Angehörigen in die Bearbeitung von Ermittlungsverfahren sowie 
der Umfang zu vermittelnder Kenntnisse und Erfahrungen reglementiert 
werben sollen. Nach wie vor wird es von den unterschiedlichen subjek- 
tiven Leis tunqsvorausse tzuncien und den Entwicklunqsf ortsch rit tan des
Einzuarbeitenden im Einarbeitungsprozeß wesentlich abhängen,, wie die 
vorgenannten Einarbeitunqsphasen inhaltlich und methodisch im einzel
nen gestaltet werden müssen.
Das erfordert bei der Erarbeitung von Einarbeitungsplänen und ihrer 
Realisierung die Berücksichtigung nachfolgend aufgeführter pädago
gisch-methodischer Grundsätze ;

- Das Hauptfeld der Entwicklung der erfonie hen Fähigkeiten,
Fertigkeiten und der Aneignung von Ksiw^Lsssn und Erfahrungen in 
der Untersuchungsarbeit ist die unmittelbare Einbeziehung des Ein
zuarbeitenden in die Untersut
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- Die Wirksamkeit und Effektivität der Erziehung und Befähigung des 
Einzuarbeitenden wird maßgeblich von dem Entwicklungsstand des 
Arbeitskollektivs beeinflußt und mitbestimmt.

-Die erforderlichen Anteile zwischen Wissensvermittlung, Unter
weisung in die Durchführung von Tätigkeiten und selbständige Durch
führung von Tätigkeiten des Untersuchungsführers hängen von dem 
erreichten Entwicklungsstand des Einzuarbeitenden ab.

- Der Einzuarbeitende ist in den Prozeß der Entwicklung erforderlich 
Fähigkeiten und Einstellungen sowie der Aneignung von Wissen und 
Erfahrungen aktiv einzubeziehan .
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